
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/5/6 9Os40/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1987

Norm

FinStrG §5 Abs2

FinStrG §38 Abs1 litb

Rechtssatz

Gemäß § 5 Abs 2 FinStrG ist Tatort - auch dann, wenn der strafquali zierende Tatbestand wie bei Bandenmäßigkeit

notwendig eine Mehrheit von Tätigkeiten voraussetzt - jeder Ort, an welchem ein Ausführungsakt stattgefunden hat,

wobei der inländischen Gerichtsbarkeit auch unterliegt, wer vom Ausland aus den unmittelbaren Tätern zu einer

Inlandstat bestimmt oder sonst zu deren Ausführung beiträgt. Nicht entscheidend für die Quali kation nach § 38 (Abs

1 lit b) FinStrG ist demnach, ob die Bandenbildung zwischen Personen ausländischer Staatsangehörigkeit im Inland

oder im Ausland erfolgt.
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